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#ST# Bundesgesetz
über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts

Änderung vom 14. Dezember 1984

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. April 1984J),

beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 29. September 19522) über Erwerb und Verlust des
Schweizer Bürgerrechts wird wie folgt geändert:

Titel

Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts
(Bürgerrechtsgesetz [BüG])

Art. l Abs. l Bst. a
1 Schweizer Bürger ist von Geburt an:

a. das Kind, dessen Eltern miteinander verheiratet sind und
dessen Vater oder Mutter Schweizer Bürger ist, unter Vorbe-
halt von Artikel 2;

Art. 2

KM einer ' Das Kind aus der Ehe eines Ausländers mit einer Schweizerin,
du«* Heirat die das Schweizer Bürgerrecht durch eine frühere Heirat mit ei-

nem Schweizer erworben hat, wird nur Schweizer Bürger, wenn es
durch die Geburt keine andere Staatsangehörigkeit erwerben kann
oder vor seiner Mündigkeit staatenlos wird!
2 Mit dem Kind erwerben auch dessen Kinder das Schweizer Bür-
gerrecht.
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Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts

Art. 4

Kantons- und ' Wer das Schweizer Bürgerrecht erwirbt, erhält das Kantons- und
bürgerrecht Gemeindebürgerrecht

a. des Vaters im Falle von Artikel l Absatz l Buchstabe a, wenn
beide Eltern Schweizer sind, und im Falle von Artikel l Ab-
satz 2;

b. der Mutter im Falle von Artikel l Absatz l Buchstabe a,
wenn nur sie Schweizerin ist, sowie im Falle von Artikel l
Absatz l Buchstabe b und Artikel 2 ;

c. des Ehemannes im Falle von Artikel 3.
2 Das Kind verliert das nach Absatz l Buchstabe b erworbene
Kantons- und Gemeindebürgerrecht der Mutter und erwirbt dasje-
nige des mit ihr verheirateten Vaters, wenn dieser vor der Mündig-
keit des Kindes Schweizer Bürger wird.

Art. 5

Aufgehoben

Art. 7 Abs. 2
1 Artikel 2 ist sinngemäss anwendbar.

Art. 8 a Abs. lbis

ibis Der Verlust des Schweizer Bürgerrechts tritt nicht ein, wenn
mit der Adoption auch ein Kindesverhältnis zu einem schweizeri-
schen Elternteil begründet wird oder nach der Adoption ein sol-
ches bestehen bleibt.

Art. 10 Abs. l und 2
1 Das im Ausland geborene Kind eines schweizerischen Elternteils,
das noch eine andere Staatsangehörigkeit besitzt, verwirkt das
Schweizer Bürgerrecht mit der Vollendung des 22. Lebensjahres,
wenn es nicht bis dahin einer schweizerischen Behörde im Aus-
land oder Inland gemeldet worden ist oder sich selber gemeldet
hat oder schriftlich erklärt, das Schweizer Bürgerrecht beibehalten
zu wollen.
2 Verwirkt das Kind das Schweizer Bürgerrecht nach Absatz l, so
verwirken es auch seine Kinder.

Art. 27

Aufgehoben
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, , . Art. 28 :

Kind einer ' Das Kind, dessen Mutter das Schweizer Bürgerrecht durch eine
durch Hdrat ' - ' frühere Ehe mit einem Schweizer erworben hat, kann erleichtert

j ' eingebürgert werden, wenn
a. die Mutter eng mit der Schweiz verbunden ist, namentlich

wenn sie in der Schweiz wohnt und wenigstens sechs Jahre
hier gewohnt hat;

b. ein oder mehrere Kinder aus der früheren Ehe der Mutter
von Geburt an Schweizer Bürger sind;

c. das Kind in der Schweiz wohnt und wenigstens sechs Jahre
hier gewohnt hat. . ' , .

2 Das Gesuch um Einbürgerung nach Absatz l Buchstaben a und
b ist innert dreier Jahre seit Geburt des Kindes, das Gesuch nach
Absatz l Buchstabe c vor Vollendung des 22. Altersjahres zu stel-
len.
3 Das Kind erwirbt das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das
die Mutter besitzt oder zuletzt besass und damit das Schweizer
Bürgerrecht.

Art. 39

Aufgehoben

l

Art. 57 Abs. 8 und 9
8 Das nach dem 31. Dezember 1952 geborene Kind eines ausländi-
schen Vaters und einer schweizerischen Mutter kann innert dreier
Jahre nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1984') über die Änderung des Bundesgesetzes über Erwerb
und Verlust des Schweizer Bürgerrechts

a. bei der zuständigen Behörde des Heimatkantons der Mutter
die Anerkennung als Schweizer Bürger beantragen, sofern die
Mutter das Schweizer Bürgerrecht durch Abstammung,
Adoption oder Einbürgerung erworben hat;

b. die erleichterte Einbürgerung nach Artikel 28 beantragen, so-
fern die Mutter das Schweizer Bürgerrecht durch eine frühere
Ehe mit einem Schweizer erworben hat.

Artikel 32, 33 und 34 gelten sinngemäss.
9 Das im Ausland geborene Kind, dessen Vater oder Mutter in der
Schweiz geboren ist und das bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes
vom 14. Dezember 19841) über die Änderung des Bundesgesetzes
über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts mehr als
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22 Jahre alt ist oder innert dreier Jahre das 22. Lebensjahr voll-
endet und für das die Voraussetzungen von Artikel 10 erfüllt sind,

; verliert das Schweizer Bürgerrecht, wenn es nicht innert dreier
Jahre seit der Gesetzesänderung die dort vorgesehene Meldung
oder Erklärung abgibt.

Art. 58ter

Erleichterte ' Nach Ablauf der in Artikel 57 Absatz 8 vorgesehenen Dreijahres-
ra^Kinder'von frist kann das Kind, dessen Mutter das Schweizer Bürgerrecht
Schweizerinnen durch Abstammung, Adoption oder Einbürgerung erworben hat,

erleichtert eingebürgert werden, sofern es in der Schweiz wohnt
und das Gesuch vor Vollendung des 32. Altersjahres stellt.
2 Die Artikel 26, 28 Absatz 3, 31 und 32-41 gelten sinngemäss.

II
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 14. Dezember 1984 Ständerat, 14. Dezember 1984

Der Präsident: Koller Der Präsident: Kündig
Der Protokollführer: Zwicker Die Sekretärin: Huber
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